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Stadt Lohne 
Der Bürgermeister 
 

Beschlussvorlage 
 

Vorlage Nr.: 51/002/2008 
 
 
Federführung: Abt. 51 - Jugend und Familie Datum: 09.01.2008
Verfasser:   AZ: 511-15

 
 

Beratungsfolge Termin Zuständigkeit 

Ausschuss für Jugend, Familie 
und Senioren 

03.04.2008 Vorberatung 

Ausschuss für Finanzen, Wirt-
schaftsförderung und Soziales 

 Vorberatung 

Verwaltungsausschuss  Entscheidung 
 
 
 
Gegenstand der Vorlage 
Einrichtung einer Großtagespflegestelle 
 
Sachverhalt: 
 
Die Förderung von Kindern in Kindertagespflege (also durch eine Tagesmutter) ist ein Ange-
bot für die Kindertagesbetreuung, das der Betreuung in einer Kindertageseinrichtung gleich-
gestellt ist. Es fällt auch in den Bereich der Versorgungsquote von 35 %, die für die unter 
Dreijährigen Kinder angestrebt wird. Ein Vorteil dieses Angebotes ist, dass Kinderbetreuung 
flexibler als in Kindertageseinrichtungen erfolgen kann und auch sog. Randzeiten (frühmor-
gens, abends, an Wochenenden) besser abgedeckt werden können. 
 
Neben der Betreuung der Kinder im Haushalt der Tagespflegeperson und der Erziehungsbe-
rechtigten gibt es seit Jan. 2007 die Möglichkeit, die Betreuung in anderen geeigneten Räu-
men durchzuführen.  
 
Die Firma „Bits & Grips eGmbH“ möchte mit dem Geschäftsbereich „Profil – flexible Famili-
enhilfen (nachfolgend kurz: Profil) nun in einem Einfamilienhaus ein flexibles Kinderbetreu-
ungsangebot unterbreiten.  
Einerseits möchte Profil ein Betreuungsangebot schaffen, damit Erziehungsberechtigte bei 
Bedarf Einkäufe, Arztbesuche und anderweitige Termine ohne Kinder wahrnehmen können.  
Andererseits soll eine Großtagespflegestelle für 10 Kinder eingerichtet werden, in der bis zu 
fünf Kinder jeweils von einer Tagespflegeperson betreut werden dürfen. 
 
Zur Verbesserung der Verlässlichkeit und der Flexibilität in der Kindertagespflege soll mit 
Profil gleichzeitig eine Regelung für einen Bereitschaftspflege getroffen werden, die im Falle 
einer kurzfristigen Verhinderung (z.B. Erkrankung) einer Tagespflegeperson umgehend und 
flexibel die Betreuung von Kindern übernehmen kann. 
 
Die Großtagespflegestelle wird in einem von der Stadt Lohne vermieteten Haus (Toppstr. 7) 
eingerichtet.  
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Es wird noch eine Förderung nach dem Investitionsprogramm „Kinderbetreuungsfinanzie-
rung“ beantragt (pro Platz insgesamt bis zu 6.500 Euro). Damit sollen notwendige Kosten für 
die Herrichtung des Gebäudes (ca. 25.000 Euro) finanziert werden. Ein Teil der Mittel (z.B. 
für Kosten der Ausstattungsgegenstände) ist im Übrigen voraussichtlich an den Interessen-
ten weiterzuleiten.  
 
Das unternehmerische Risiko für den Betrieb der Großtagespflegestelle trägt grundsätzlich 
Profil. Dennoch wurde die Frage nach einer finanziellen Unterstützung gestellt, weil die Be-
dingungen im Vergleich zu häuslicher Kindertagespflege anders sind.  
 
Unterschiede gibt es im Wesentlichen dadurch, dass Kosten für angemietete Räume bei ei-
ner Betreuung im Haushalt nicht anfallen. Es erscheint daher gerechtfertigt, dass für die 
Großpflegestelle die anteilige Miete und die anteiligen Heizungs- und Stromkosten als (pau-
schalierter) Zuschuss gewährt werden. Eine genaue Kostenermittlung muss noch durchge-
führt werden. Nach vorläufigen Ermittlungen entsteht ein finanzieller Aufwand von jährlich ca. 
3.000,-- Euro.  
 
 
Finanzierung: 
 
Durch die Ausführung des vorgeschlagenen Beschlusses entstehen folgende Auswirkungen 
auf den Haushalt: ca. 3.000 Euro. 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Die Einrichtung der Großpflegestelle ist zu unterstützen. Die Fördermittel aus dem Investiti-
onsprogramm „Kinderbetreuungsfinanzierung“ sind dafür zu beantragen. Ein Zuschuss zur 
Miete und zu den Heizungs- und Stromkosten kann in der Höhe von ca. 3.000 Euro gewährt 
werden. 
 
 
 
 
 
 
H. G. Niesel 
 
 
Anlagenverzeichnis: 
 
entfällt 
 
 


